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Die Fiberendoskopische Evalua-
tion des Schluckens (FEES) mit 
einem flexiblen Laryngoskop hat 
sich seit der Erstbeschreibung 
durch Susan Langmore zu einer 
Standarduntersuchung für Pati-
enten mit Schluckstörungen ent-
wickelt. Die Autoren stellen in ei-
nem ersten Kapitel zunächst die 
Technik der FEES mit den wich-
tigsten Informationen zum Un-
tersuchungsgang vor. Sie zeigen 
Normalbefunde und die durch 
therapeutische Manöver erziel-
baren Effekte auf. Anschließend 
erläutern sie an einzelnen Er-
krankungen mit jeweiligen Fall-
beispielen die typischen FEES-
Befunde bei Schlaganfall, Mor-
bus Parkinson und Amyotropher 
Lateralsklerose (ALS) und wie-
derum die Einflussmöglichkei-
ten, die dem Schlucktherapeu-
ten zur Verfügung stehen. 

Die zugehörige DVD enthält 
knapp 50 kommentierte Filmbei-
spiele mit typischen FEES-Befun-
den bei diesen Erkrankungen.

inkl. dVd mit zahlreichen Videobei-
spielen!
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umsetzung der Bar-empfehlungen  
phase e der neurologischen rehabilitation

Im Phasenmodell der Neurorehabilitation ist die Phase E  
als Behandlungs- und Rehabilitationsphase nach Ab-
schluss einer medizinischen Rehabilitation definiert. Sie 
beinhaltet Leistungen zur Sicherung des Erfolges der me-
dizinisch-therapeutischen Rehabilitation und Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben beziehungsweise zur Teilha-
be an Erziehung und Bildung sowie am Leben in der Ge-
meinschaft. Sie leitet über von der stationären Versorgung 
in die ambulante Nachsorge und hat damit eine Schlüssel-
rolle auf dem Weg zu Selbstständigkeit und Teilhabe. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR) hat im Dezember 2013  Empfehlungen zur Phase E 
der neurologischen Rehabilitation veröffentlicht. Darin 
werden die Konzepte für eine Nachsorge nach Abschluss 
der klassischen neurologischen Rehabilitation der Pha-
sen B bis D beschrieben. Der Anhang in diesen Empfeh-
lungen listet einen umfangreichen Katalog von Leistun-
gen auf, die allesamt die Sicherung des Rehabilitations-
erfolges und die Re-Integration des Rehabilitanden in das 
häusliche, soziale und berufliche oder schulische Leben 
zum Ziel haben. Dazu werden die Zuständigkeiten der 
verschiedenen Leistungsträger und ihre leistungsrecht-
liche Zuordnung aufgeführt. Auch die DVfR hat 2014 zur 
Gestaltung der Phase E detaillierte Vorschläge vorgelegt. 

Jedoch sind viele Fragen zur Zuständigkeit, vor allem 
im Bereich der GKV, noch offen. Inhaltlich könnten ei-
ne Vielzahl der Nachsorgeleistungen in der Phase E in 
dem unspezifizierten »Sammeltopf« von Leistungen des 
§ 43 SGB V untergebracht werden, allerdings ist die leis-
tungs rechtliche Zuordnung nicht erfolgt. Es besteht al-
so noch erheblicher Klärungs- und Regelungsbedarf, 
so auch für wichtige Elemente eines »Teilhabemanage-
ments«, d. h. einer vorausschauenden Beratung und Pla-
nung zu Nachhaltigkeit und Teilhabezielen einschließ-
lich einer sektorenübergreifend gültigen Festlegung von 
entsprechenden Leistungen und die Möglichkeiten einer 
Fallbegleitung, die sämtlich im System der GKV und GRV 
bisher nicht vorgesehen sind. Nicht zuletzt sind auch die 
neuerdings durch das GKV-VSG im SGB V (§ 119 c neu) ge-
setzlich verankerten medizinischen Behandlungszentren 
für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schwerer 
Mehrfachbehinderung (zu dieser Personengruppe gehö-

ren auch Menschen mit erworbener Hirnschädigung) ana-
log zu den sozialpädiatrischen Zentren (§ 119 SGB V i. V. 
m. § 43 a SGB V und § 30 SGB IX) und die zu erwartende 
Neuregelung des Rechts auf Soziale Teilhabe sowie die 
Umsetzung der Vorgaben der UN-BRK für diesen Bereich 
– vorgesehen ist hier die Weiterentwicklung von Teil I des 
SGB IX und die Ergänzung des SGB IX um ein gleichran-
giges Kapitel zur Sozialen Teilhabe – mit in die Diskussi-
on einzubeziehen. 

Für eine Standortbestimmung, was an Phase-E-Leis-
tungen bereits umgesetzt wird, was umgesetzt werden 
könnte und wo noch Nachbesserungsbedarf besteht, ha-
ben der Bundesverband ambulant-teilstationäre Rehabi-
litation (BV ANR e. V.) und die Deutsche Vereinigung für 
Rehabilitation (DVfR) im November 2014 eine Tagung ver-
anstaltet. Hier wurden die Möglichkeiten der Umsetzung 
der Empfehlungen der BAR beleuchtet, aber auch beste-
hende Defizite in diesem Versorgungssegment, für die 
dringender Regelungsbedarf besteht, deutlich gemacht.

Hierzu referierten und diskutierten Vertreter der 
Leistungserbringer, der Kostenträger, des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenkassen, der Gesundheits-
politik und der Betroffenen. Die allermeisten Beiträge 
der Fachtagung liegen nun in diesem Sonderheft von  
NEUROLOGIE & REHABILITATION gebündelt als Texte 
vor, ebenso wie die redaktionell überarbeitete Transkrip-
tion der Schlussdiskussion aller Referenten und der Ta-
gungsteilnehmer. Damit ist  eine erste Grundlage geschaf-
fen für die weitere konkrete Umsetzung der Phase E in der 
Versorgungslandschaft, d. h. in der Lebenswirklichkeit 
der betroffenen Menschen mit erworbener Hirnschädi-
gung – und deren Angehörigen – wie auch für die weite-
ren notwendigen Diskussionen mit den Leistungsträgern 
und der Gesundheits- und Sozialpolitik. 

München, Ahrweiler und Bad Kreuznach,  
im November 2015

Prof. Dr. med. Wolfgang Fries
Dr. med. Johannes Pichler 
Dr. med. habil. Paul Reuther
Dr. med. Matthias Schmidt-Ohlemann


